
Nermady®  

Auf Basis von Pheromonen zur Bekämpfung von Diabrotica 
virgifera virgifera im Mais 

Wasserdispergierbares Pulver (WP) 

Wirkstoff: pherolit®-d (8-methyldecan-2-yl propanoate):   

0,0375 g/kg (0,00375 Gew.-%) 

Anwendung nur durch berufliche Anwender zulässig. 

 
Anwendung nur im Rahmen einer gültigen Notfallzulassung 
nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 i. V. m. § 29 
PflSchG. Vom 1. April 2026 bis zum 29. Juli 2026 

______________________________________ 

Gefahrenhinweis: 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt 
die Gebrauchsanweisung einhalten. 
 
Sicherheitshinweise: 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnung bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

___________________________________________________ 

Zulassungsinhaber/Hersteller: 

Lithos Crop Protect GmbH, Wirtschaftszeile Ost 10, A-4482 
Ennsdorf, Austria, Tel: +43 7223 208 14 - 0 

  

Vertrieb: 

Syngenta Agro GmbH, Lindleystr. 8 D, 60314 Frankfurt am 
Main, Tel.: 069 8088 5880 

 
Nettogewicht: 8 kg 
 
Chargennummer.: siehe Verpackung 
 

Nermady®: eingetragene Marke eines Unternehmens der Syngenta 
Gruppe 

pherolit®: eingetragene Marke von Lithos Crop Protect GmbH, 
Austria 
 

Erste Hilfe: 

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger 
Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort einen Arzt oder ein 
Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. 

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut sofort mit Wasser, anschließend mit Wasser und 
Seife waschen. Verschmutzte Kleidung vor Wiederbenutzung 
waschen. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten 
lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Kontaktlinsen 
entfernen. Unverzüglich Augenarzt aufsuchen. 
Nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat 
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. 

Hinweise für den Arzt: 

Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Symptomatische 
Therapie anwenden. 

Toxikologische Beratung bei Vergiftungsfällen: 
Giftinformationszentrum (GIZ) Mainz, Tel.-Nr. 06131-19240 und 
Telefax-Nr. 06131-232468.  

Notfalltelefon für allgemeine Notfälle (Unfall, Brand, Umwelt-
/Ökologieereignisse) Tel.-Nr. 0800-43 577 96. 
 

 

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Auflagen 

1) Arbeits- und Gesundheitsschutz: 

• Kennzeichnungsauflagen und Hinweise für das Mittel: 

SB001: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. 
Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. 

SB005: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des 
Produktes bereithalten. 

SB010: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

SB111: Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung 
beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im 
Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des 
Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche 
Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(www.bvl.bund.de) zu beachten. 

SB166: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder 
rauchen. 

SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen 
erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder 
betreten werden. 

SS206: Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung 
erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei 
der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. 

 
2) Schutz des Naturhaushaltes: 

• Kennzeichnungsauflagen und Hinweise für das Mittel: 
SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen 
lassen. 
(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von 
Oberflächengewässernreinigen./Indirekte Einträge über Hof- und 
Straßenabläufe verhindern.) 
 
NW642-1: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an 
oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. 
Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 
50.000 Euro geahndet werden. 
 
NB6641: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung 
festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls 
eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich 
eingestuft (B4). 
 
3) Anwendung, Wirksamkeit und Verträglichkeit: 

Wirkungsweise:  

Nermady® wirkt nach dem Prinzip der Verwirrmethode, indem es die 
Paarung der Schädlinge stört. Das nach der Anwendung freigesetzte 
Pheromon bleibt über mehrere Wochen in der Luft und beeinträchtigt 
die olfaktorischen Rezeptoren der männlichen Diabrotica virgifera 
virgifera (Westlicher Maiswurzelbohrer). Dadurch wird die 
Lokalisierung der Weibchen verhindert, was zu einer Störung der 
Paarung, einer reduzierten Paarungsrate und einer geringeren 
Eiablage führt. Infolgedessen verringert sich die Zahl der Larven im 
Folgejahr. 

 
4) Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete 

Pflanzen/-
erzeugnisse/Objekte  

Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung  

Mais 

Zuckermais 

Westlicher Maiswurzelbohrer 
(Adulte) 

(Diabrotica virgifera virgifera) 

  

 



4.1 Sachgerechte Anwendung  

Wartezeit:  

Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder 
die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und 
Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer 
Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. 

  

Westlicher 
Maiswurzelbohrer 
(Adulte) 

(Diabrotica virgifera 
virgifera) 

Freiland 

 

  

Freiland  

4 kg/ha in 150 bis 400 l Wasser/ha 

max. 1 Behandlung pro Anwendung 
und pro Jahr 

BBCH 17 bis BBCH 75 (kurz vor 
Beginn des Käferfluges bis zum 
Käferflug) 

Spritzen mit Stelzenschlepper oder 
Standard Feldspritze (je nach 
Maishöhe) 

 
5) Anwendungstechnik 

Anleitung zur Herstellung der Spritzbrühe:  

Spritzflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel 
Spritzflüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Es ist 
daher sinnvoll, die erforderliche Spritzflüssigkeitsmenge genau zu 
berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich 
die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der 
Tankbefüllung an. Beim Ansetzvorgang muss die 
Schutzausrüstung gemäß der Kennzeichnungsauflagen (Hinweise 
für den Anwenderschutz) oder Anwendungsbestimmungen 
getragen werden. 

1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen. 

2. Rührwerk einschalten (Nenndrehzahl). 

3. Entsprechende Menge des Produktes kontinuierlich zugeben. 
Beim Abmessen der Produktmenge mittels Messbecher kann es 
durch veränderliche Schüttdichten zu Abweichungen kommen. Es 
wird empfohlen zur Kontrolle eine Waage einzusetzen. 

4. Granulate bei laufendem Rührwerk auflösen lassen. Bei 
Anwendung in Tankmischungen mit anderen Produkten, den 
Mischpartner erst nach vollständiger Dispergierung des Granulates 
hinzufügen. 

5. Tank mit Wasser auffüllen. 

6. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem 
Rührwerk ausbringen. 

 

Mischbarkeit: 

Wir empfehlen, Nermady® ohne weitere Mischpartner 

auszubringen. Für eventuelle negative Auswirkungen durch von uns 

nicht empfohlene Tankmischungen, insbesondere 

Mehrfachmischungen, haften wir nicht. Bei weiteren Fragen rufen 

Sie bitte das Syngenta BeratungsCenter, Tel.-Nr. 0800-3240275, an. 

 

 

Spritzenreinigung: 

Nach Beendigung der Spritzung muss das Gerät sorgfältig gespült 
werden: 

1. Technisch unvermeidbare Restmenge im Verhältnis von 
mindestens 1:10 mit Wasser verdünnen und bei laufendem 
Rührwerk auf der zuvor behandelten Fläche ausbringen. 

2. Ca. 10 bis 20% des Tankinhaltes mit Wasser auffüllen und dabei 
Innenflächen des Tanks, wie oben beschrieben, abspritzen. 
Rührwerk für 15 Minuten einschalten. Anschließend die 
Reinigungsflüssigkeit bei laufendem Rührwerk durch die Düsen auf 
der behandelten Fläche verspritzen. Die grobe Reinigung von 
Spritzen mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. 
Reste von Reinigungswasser nicht über die Hofabläufe in die 
Kanalisation und Gewässer gelangen lassen. 

 

6) Lagerung und Entsorgung 

 

Lagerbedingungen  

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder 
und nur in der verschlossenen Originalverpackung aufbewahren. 

In original verschlossenen Verpackungen an einem gut belüfteten, 
kühlen und trockenen Ort lagern. 
Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen vermeiden. 
Produkt vor Temperaturen über 30 °C während der Lagerung und 
Transport schützen. 

 

IVA-Empfehlung zur Entsorgung von Verpackungen bis 50 L: 

  

1.) bis 50 L 

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig 
gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind an den 
autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit 
separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und 
Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der 
regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de. 
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in 
Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes 
anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder 
Kreisverwaltung. 

 

7) Besondere Hinweise zur Beachtung  

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass das Produkt bei 
Einhaltung unserer Gebrauchsanleitung für die empfohlenen Zwecke 
geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres 
Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten 
voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle 
Schäden aus der Lagerung und Anwendung aus. Wir haften für 
gleichbleibende Qualität des Produktes, das Lagerungs- und 
Anwendungsrisiko tragen wir nicht.  

Vielfältige, insbesondere auch örtlich oder regional bedingte, 
Einflussfaktoren können die Wirkung des Produkts beeinflussen. 
Hierzu gehören z. B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, 
Kulturpflanzensorten, Fruchtfolge, Behandlungstermine, 
Aufwandmengen, Mischungen mit anderen Produkten, Spritztechnik 
etc. Unter besonders ungünstigen Bedingungen kann deshalb eine 
Veränderung in der Wirksamkeit des Mittels oder eine Schädigung an 
Kulturpflanzen nicht ausgeschlossen werden.  

Für solche Folgen kann der Hersteller oder Vertreiber keine Haftung 
übernehmen.  

   

Die Pflanzenschutzdienste der Länder stellen weitere hilfreiche 
Informationen unter www.bvl.bund.de/pflanzenschutzdienste zur 
Verfügung.  

   

Hinweise:  

Alle in der Gebrauchsanleitung gemachten Angaben und 
Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte 
beachten Sie aktuelle Bekanntmachungen und informieren Sie sich 
ggf. auf der Internetseite des Zulassungsinhabers oder beim BVL 
(www.bvl.bund.de/psmdb). Vor der Anwendung auf Freilandflächen, 
die weder landwirtschaftlich noch forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzt werden, müssen Sie zusätzlich eine Genehmigung der 
zuständigen Behörde beantragen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


